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§ 8 Recht auf Sortenschutz 
 

(1) Das Recht auf Sortenschutz steht dem Ursprungszüchter oder Entdecker der Sorte oder 
seinem Rechtsnachfolger zu. Haben mehrere die Sorte gemeinsam gezüchtet oder entdeckt, 
so steht ihnen das Recht gemeinschaftlich zu. 
 
(2) Der Antragsteller gilt im Verfahren vor dem Bundessortenamt als Berechtigter, es sei 
denn, daß dem Bundessortenamt bekannt wird, daß ihm das Recht auf Sortenschutz nicht 
zusteht. 
 

§ 9 Nichtberechtigter Antragsteller 
 
(1) Hat ein Nichtberechtigter Sortenschutz beantragt, so kann der Berechtigte vom 
Antragsteller verlangen, daß dieser ihm den Anspruch auf Erteilung des Sortenschutzes 
überträgt. 
 
(2) Ist einem Nichtberechtigten Sortenschutz erteilt worden, so kann der Berechtigte vom 
Sortenschutzinhaber verlangen, daß dieser ihm den Sortenschutz überträgt. Dieser 
Anspruch erlischt fünf Jahre nach der Bekanntmachung der Eintragung in die 
Sortenschutzrolle, es sei denn, daß der Sortenschutzinhaber beim Erwerb des 
Sortenschutzes nicht in gutem Glauben war. 
 

§ 10 Wirkung des Sortenschutzes 
 
(1) Vorbehaltlich der §§ 10a und 10b hat der Sortenschutz die Wirkung, daß allein der 
Sortenschutzinhaber berechtigt ist, 
 
1. Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte 
 
    a) zu erzeugen, für Vermehrungszwecke aufzubereiten, in den Verkehr zu bringen,  
        ein- oder auszuführen oder 
    b) zu einem der unter Buchstabe a genannten Zwecke aufzubewahren, 
 
2. Handlungen nach Nummer 1 vorzunehmen mit sonstigen Pflanzen oder Pflanzenteilen 
oder hieraus unmittelbar gewonnenen Erzeugnissen, wenn zu ihrer Erzeugung 
Vermehrungsmaterial ohne Zustimmung des Sortenschutzinhabers verwendet wurde und 
der Sortenschutzinhaber keine Gelegenheit hatte, sein Sortenschutzrecht hinsichtlich dieser 
Verwendung geltend zu machen. 
 
(2) Die Wirkung des Sortenschutzes nach Absatz 1 erstreckt sich auch auf Sorten, 
 
1. die von der geschützten Sorte (Ausgangssorte) im wesentlichen abgeleitet worden sind,  
    wenn die Ausgangssorte selbst keine im wesentlichen abgeleitete Sorte ist, 
 
2. die sich von der geschützten Sorte nicht deutlich unterscheiden lassen oder 
 
3. deren Erzeugung die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordert. 
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(3) Eine Sorte ist eine im wesentlichen abgeleitete Sorte, wenn 
 
1. für ihre Züchtung oder Entdeckung vorwiegend die Ausgangssorte oder eine andere  
    Sorte, die selbst von der Ausgangssorte abgeleitet ist, als Ausgangsmaterial verwendet  
    wurde, 
 
2. sie deutlich unterscheidbar ist und 
 
3. sie in der Ausprägung der Merkmale, die aus dem Genotyp oder einer Kombination von 
Genotypen der Ausgangssorte herrühren, abgesehen von Unterschieden, die sich aus der 
verwendeten Ableitungsmethode ergeben, mit der Ausgangssorte im wesentlichen 
übereinstimmt. 
 

§ 10a Beschränkung der Wirkung des Sortenschutzes 
 
(1) Die Wirkung des Sortenschutzes erstreckt sich nicht auf Handlungen nach § 10 Abs. 1 
 
1. im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken, 
 
2. zu Versuchszwecken, die sich auf die geschützte Sorte beziehen, 
 
3. zur Züchtung neuer Sorten sowie in § 10 Abs. 1 genannte Handlungen mit diesen Sorten  
    mit Ausnahme der Sorten nach § 10 Abs. 2. 
 
(2) Die Wirkung des Sortenschutzes erstreckt sich ferner nicht auf Erntegut, das ein Landwirt 
durch Anbau von Vermehrungsmaterial einer geschützten Sorte der in dem Verzeichnis der 
Anlage aufgeführten Arten mit Ausnahme von Hybriden und synthetischen Sorten im 
eigenen Betrieb gewonnen hat und dort als Vermehrungsmaterial verwendet (Nachbau), 
soweit der Landwirt seinen in den Absätzen 3 und 6 festgelegten Verpflichtungen 
nachkommt. Zum Zwecke des Nachbaus kann das Erntegut durch den Landwirt oder ein von 
ihm hiermit beauftragtes Unternehmen (Aufbereiter) aufbereitet werden. 
 
(3) Ein Landwirt, der von der Möglichkeit des Nachbaus Gebrauch macht, ist dem Inhaber 
des Sortenschutzes zur Zahlung eines angemessenen Entgelts verpflichtet. Ein Entgelt gilt 
als angemessen, wenn es deutlich niedriger ist als der Betrag, der im selben Gebiet für die 
Erzeugung von Vermehrungsmaterial derselben Sorte auf Grund eines Nutzungsrechtes 
nach § 11 vereinbart ist. 
 
(4) Den Vereinbarungen zwischen Inhabern des Sortenschutzes und Landwirten über die 
Angemessenheit des Entgelts können entsprechende Vereinbarungen zwischen deren 
berufsständischen Vereinigungen zugrunde gelegt werden. Sie dürfen den Wettbewerb auf 
dem Saatgutsektor nicht ausschließen. 
 
(5) Die Zahlungsverpflichtung nach Absatz 3 gilt nicht für Kleinlandwirte im Sinne des Artikels 
14 Abs. 3 dritter Anstrich der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 
über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. EG Nr. L 227 S. 1). 
 
(6) Landwirte, die von der Möglichkeit des Nachbaus Gebrauch machen, sowie von ihnen 
beauftragte Aufbereiter sind gegenüber den Inhabern des Sortenschutzes zur Auskunft über 
den Umfang des Nachbaus verpflichtet. 
 
(7) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verzeichnis der in der Anlage aufgeführten Arten 
zu ändern, soweit dies im Interesse einer Anpassung an das Verzeichnis des 
gemeinschaftlichen Sortenschutzes erforderlich ist. 
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§ 10b Erschöpfung des Sortenschutzes 

 
Der Sortenschutz erstreckt sich nicht auf Handlungen, die vorgenommen werden mit 
Pflanzen, Pflanzenteilen oder daraus unmittelbar gewonnenen Erzeugnissen (Material) der 
geschützten Sorte oder einer Sorte, auf die sich der Sortenschutz nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 
ebenfalls erstreckt, das vom Sortenschutzinhaber oder mit seiner Zustimmung in den 
Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß diese Handlungen 
 
1. eine erneute Erzeugung von Vermehrungsmaterial beinhalten, ohne daß das vorgenannte 
Material bei der Abgabe hierzu bestimmt war, oder 
 
2. eine Ausfuhr von Material der Sorte, das die Vermehrung der Sorte ermöglicht, in ein Land 
einschließen, das Sorten der Art, der die Sorte zugehört, nicht schützt; dies gilt nicht, wenn 
das ausgeführte Material zum Anbau bestimmt ist. 
 


